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 Veröffentlicht am 19.07.2018

Norm

ABGB §270

ABGb §1425

Rechtssatz

Zumal eine Hinterlegung nach § 1425 ABGB kein Selbstzweck ist, muss jedenfalls dann, wenn der unbekannte oder

abwesende Gläubiger bereits einen Abwesenheitskurator mit entsprechendem Befugniskreis hat, der Hinterlegung ein

Anbieten der Zahlung an diesen vorangehen. Nur wenn dieser die Zahlung zurückweist, steht dem Schuldner frei,

deshalb die Hinterlegung nach § 1425 ABGB zu beantragen.
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